
Vereinssatzung  

§ 1 (Name, Sitz)  

1. Der Verein führt den Namen „Kleine-
Herzen-Westerwald“  

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden und führt danach den Zusatz “e. V.“  

3. Der Sitz des Vereins ist Höhn.  

§ 2 (Zweck)  

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung 
des öffentlichen Gesundheitswesens (§ 52 
AO), insbesondere die Förderung der For-
schung, der Lehre und der medizinischen 
Versorgung in der Herzchirurgie und Kar-
diologie und der Kindermedizin, insbeson-
dere der Kinderherzchirurgie und der Kin-
derkardiologie. Darüber hinaus verfolgt der 
Verein mildtätige Zwecke durch die finan-
zielle und sachliche Unterstützung sowie 
persönliche Betreuung von Patienten der 
Herzchirurgie und Kardiologie und der Kin-
dermedizin, insbesondere der Kinderherz-
chirurgie und der Kinderkardiologie, die 
nach § 53 AO als körperlich, geistig, see-
lisch und / oder wirtschaftlich hilfsbedürftig 
anzusehen sind.  

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins.  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden.  

§ 3 (Mitgliedschaft)  

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche 
Person werden.  

2. Über die Aufnahme entscheidet nach 
schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Min-
derjährigen ist der Aufnahmeantrag durch 
die gesetzlichen Vertreter zu stellen.  

3. Der Austritt aus dem Verein ist mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Ge-
schäftsjahres zulässig. Er muss schriftlich 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausge-
schlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Interessen des 
Vereins verstößt. Über den Ausschluss 
entscheidet die Mitgliederversammlung.  

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des 
Mitglieds.  

5. Das ausgetretene oder ausgeschlossene 
Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber 
dem Vereinsvermögen.  

6. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge 
(Geldbeiträge) zu leisten. Die Höhe und 
Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch 
die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
Über Ausnahmen von der Erhebung     von 
Mitgliedsbeiträgen entscheidet der Vor-
stand.  

§ 4 (Vorstand)  

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht 
aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzen-
den, dem Kassierer, dem Schriftführer, dem 
Projektleiter sowie zwei Beisitzern, die von 
der Mitgliederversammlung aus Ihrer Mitte 
gewählt werden. Gewählt werden können 
alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben; bei den Beisitzern genügt die 
Vollendung des 16. Lebensjahres.  

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 
2. Vorsitzenden. Jeder ist alleinvertre-
tungsberechtigt.  

Für das Innenverhältnis gilt: Der 2. Vorsit-
zende ist zur Vertretung nur berechtigt, 
wenn der 1. Vorsitzende in Ausübung sei-
nes Amtes verhindert ist.  

Eine Verhinderung liegt vor, wenn der 1. 
Vorsitzende wegen Urlaubs, Erkrankung 
oder aus sonstigen Gründen länger als drei 
Tage seine Aufgaben nicht wahrnehmen 
kann. Liegt bei kürzerer Abwesenheit eine 
Verhinderung vor, so teilt er dies dem 2. 



Vorsitzenden unter Angabe von Grund und 
Dauer mit.  

3. Der Projektleiter ist innerhalb des Ver-
eins für die Organisation und Durchführung 
von größeren Projekten zuständig.  

4. Der Gesamtvorstand wird von der Mit-
gliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahre gewählt; er bleibt jedoch so lange im 
Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist.  

5. Der Gesamtvorstand entscheidet im 
Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Vereins und der Satzungsbestimmun-
gen über die Verwendung von Vereinsmit-
teln zur Erfüllung der in § 2 der Satzung 
genannten Vereinszwecke.  

6. Die Beschlüsse des Gesamtvorstandes 
werden mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen gefasst. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen zäh-
len bei der Berechnung der Stimmenmehr-
heit nicht mit. Dieser ist beschlussfähig, 
wenn mindestens vier Mitglieder anwesend 
sind.  

§ 5 (Mitgliederversammlung)  

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet einmal jährlich statt. Der Vorstand ist 
berechtigt, eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung einzuberufen, wenn er es 
für erforderlich hält. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, 
wenn das Interesse des Vereins es erfor-
dert oder wenn mindestens 1/3 der Mitglie-
der die Einberufung schriftlich unter Anga-
be des Zwecks und der Gründe verlangt.  

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom 
Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von zwei Wochen und unter 
Angabe der Tagesordnung einzuberufen.  

3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzen-
de und im Falle seiner Verhinderung der 2. 
Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend 
sein, wird ein Versammlungsleiter von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der 
Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch 
dieser von der Mitgliederversammlung be-
stimmt.  

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mit-
gliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig.  

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
zählen bei der Berechnung der Stimmen-
mehrheit nicht mit. Zur Änderung der Sat-
zung und des Vereinszwecks ist jedoch 
eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erforderlich.  

6. Abstimmungsbefugt sind alle Mitglieder 
ab Vollendung des 16. Lebensjahres.  

7. Über die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Versammlungsleiter und dem 
Schriftführer zu unterschreiben ist.  

§ 6 (Auflösung, Anfall des Vereins-
vermögens)  

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehr-
heit von 4/5 der abgegebenen gültigen 
Stimmen in der Mitgliederversammlung 
erforderlich.  

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-
eins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder 
Aufhebung ihres bisherigen Zwecks fällt 
das Vereinsvermögen an den „Verein zur 
Förderung der Kinderklinik und des Deut-
schen Kinderherzzentrums Sankt Augustin 
e.V.“.  

Höhn, 07. Oktober 2008  


